
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/10/8 3Ob623/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1952

Norm

ABGB §163 I2

ZPO §530 Abs1 Z7 G5

ZPO §531

Rechtssatz

Wenn im Vorprozeß der Blutgruppenbeweis mangels Erlages eines Kostenvorschusses präkludiert war, kann doch

wegen neu angebotener Beweise für einen Mehrverkehr die Wiederaufnahme bewilligt werden (die Kenntnis des

Mehrverkehrs hätte zu einer anderen Entscheidung im Vaterschaftsprozeß führen können, weil das Gericht vielleicht

auch ohne Kostenvorschuß den Sachverständigenbeweis von Amts wegen durchgeführt hätte).
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